
Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 89 (1971)

Heft: 30

Artikel: Der Schweiz. Schulrat weist die Beschwerde der Architekturstudenten
ab

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-84946

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-84946
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Übermittlungsanlage (PUA), die die Durchführung von
Übermittlungsübungen aller Art in Schulen, Kursen und
höheren Stäben zulässt, ohne dass die hinreichend bekannten
Provisorien, Beschränkungen und Suppositionen länger in
Kauf genommen werden müssen. Die Besichtigung bei der
arbeitenden Truppe zeigte ferner, dass die Rekruten und
Kader mit modernsten Methoden audiovisueller Art
ausgebildet werden. Beispielsweise lassen sich Leute ohne jede
Vorkenntnisse im Schreibmaschinenschreiben nach 14

Trainingsstunden als sichere Telexisten einsetzen.
Der Waffenplatz Bülach-Kloten, der sich von Höri

bis zum Ölberg beim Flughafen Kloten ausdehnt, dient aber

nicht nur den Bedürfnissen der Übermittlungstruppen,
sondern enthält auch besonders hergerichtete Panzerpisten durch
Feld, Busch und Wald, ferner Übungsgebirgsstrassen für die
MWD-Ausbildung und modernste Anlagen für die
infanteristische und individuelle Schiessausbildung aller Art nebst
bundeseigenen Strassen im Gelände und einem leistungsfähigen

Verbindungsnetz. Wie Bundesrat Gnägi anlässlich
der Übergabefeier erklärte, soll versucht werden, in
Zukunft militärische Anlagen und Gelände an Wochenenden
und in gewissen Jahreszeiten der Zivilbev^fljjterung zu Er-
holungs- und Freizeitzwecken zur Verfügung zu stellen.

R. Dellsperger

Der Schweiz. Schulrat weist die Beschwerde der Architekturstudenten ab

Der Presse- und Informationsdienst der ETH Zürich
gibt bekannt1):

«Der Schulrat behandelte die Beschwerde des
Verbandes der Architekturstudenten (Architektura) gegen den
Entschluss des Präsidenten der ETH Zürich, Prof. H. Hauri,
die Lehraufträge an J. Janssen, H. O. Schulte und H. Zinn
nicht zu erneuern. Diese Lehraufträge laufen seit vorigem
Jahr bis Ende des Sommersemesters 1971 (16. Juli). Sie

bezogen sich im Rahmen der Architektenausbildung auf
das Fachgebiet ,Entwurf.

Der Schulrat hatte zu prüfen, ob dem ETH-Präsiden-
ten in bezug auf diesen Entschluss Willkür oder
Pflichtwidrigkeit vorzuwerfen sei. Zunächst ist festzustellen, dass

für die Erteilung der Lehraufträge der Präsident der ETH
Zürich zuständig ist. Für die Nichterneuerung der
Lehraufträge waren für Präsident Hauri massgebend, dass die

Lehrtätigkeit der drei Lehrbeauftragten den Anforderungen
an die fachliche Ausbildung der Architekten nicht genüge
und dass überdies bei dieser Lehrtätigkeit überwiegend eine
bestimmte politische Ideologie vermittelt werde.

Aus der Prüfung der umfangreichen Unterlagen
gewann der Schulrat die Überzeugung, dass das ,Projekt-
studium', welches die drei Lehrbeauftragten vertreten,
entgegen dem, was der Name vermuten lässt, die fachliche
Ausbildung gegenüber der Diskussion politischer Probleme
in den Hintergrund treten lässt. Dies entspricht den
Ausbildungszielen der ETH nicht. Dass Unbestrittenermassen

i) Vgl. SBZ 1971, H. 27, S. 701: Fachliche oder politische Schulung

an der Eidgenössischen Technischen Hochschule?
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Studieninhalte und Lehrmethoden ständig weiterentwickelt
werden sollen, ändert nichts an dieser Tatsache.

Es ist richtig, dass zur Ausbildung des Architekten im
Rahmen des gegenwärtigen Studienplanes eine Einführung
in die sozialen, ökonomischen und politischen Belange
seines Berufes gehört. Dabei gilt es aber, das richtige Mass

zu beachten. Aus der vorgelegten Dokumentation geht hervor,

dass in der Lehrtätigkeit der drei Lehrbeauftragten den
politischen Belangen das Übergewicht eingeräumt wurde,
und zwar in einem Ausmass, welches den vernünftigen Rahmen

überschritt. Überdies wurde eine Ideologie vertreten,
welche mit den Prinzipien unserer Staatsstruktur und mit
der Auffassung von Freiheit und Rechtsordnung in
unserem Lande nicht mehr vereinbar ist.

Zum Vorwurf der ,Architektura', die Lehr- und
Lernfreiheit sei verletzt worden, stellt der Schulrat fest: Die
Lehrfreiheit der drei Lehrbeauftragten wurde während der
Dauer ihres Auftrages in keiner Weise beschränkt.
Abgesehen davon gibt die Lehrfreiheit dem Dozenten keine
unbeschränkte Rechte. Insbesondere ist seine Lehrtätigkeit
durch das Ausbildungsziel und durch seinen Lehrauftrag
umschrieben. Die Lernfreiheit der Studierenden anderseits
wird dadurch nicht beeinträchtigt, dass ein Lehrauftrag
nicht erteilt oder nicht erneuert wird.

In der Überzeugung, dass Präsident Hauri aus pflicht-
gemässem Ermessen entschieden hat und dabei weder
willkürlich noch missbräuchlich vorgegangen ist, lehnt der
Schulrat die Beschwerde ab. Er teilt die Ansichten des

Präsidenten der ETH Zürich in bezug auf die Nichterneuerung

der Lehraufträge.»

Plant Zürich?
Die Zürcher Studiengesellschaft für Bau- und

Verkehrsfragen (ZBV) erlässt als Ergebnis mehrerer Vortragsund

Podiumsveranstaltungen und von zwei Diskussionstagungen

im Anschluss an die Ausstellung «Zürich plant —
plant Zürich?» (s. SBZ 1971, H. 9, S. 217) folgenden Aufruf:

1. In Stadt und Region Zürich liegen viele Projekte grosser
Verkehrsbauten vor. Eine klare Prioritätenordnung und
Abstimmung auf eine Entwicklungskonzeption für Stadt
und Region ist nicht ersichtlich.

2. Die städtebauliche Zukunft unseres Stadtkerns ist gefährdet.

Das wirtschaftlich bedingte Verschwinden der Wohn-
und Geweroputzung sowie des Detailhandels und das

Überhandnehmen von Büro- und Verwaltungsbauten
fördert die Zersetzung unserer Stadtidentität.

Die ZBV fordert den Stadt- und Gemeinderat auf, der
Stadtplanung die zentrale Stellung zu verschaffen, welche
sie benötigt, um die Einzelmassnahmen jeder Verwaltungs-
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abteilung in jedem Fall auf eine langfristige Gesamtkonzeption

und bewusste Entwicklungssteuerung abstützen zu
können.

Die ZBV verlangtlflpei allen Planungsfragen sind
sowohl die breite Öffentlichkeit wie auch im besonderen die
fachkundigen Organisationen von Anfang an zu informieren

und zur Mitwirkung einzuladen. Dazu sollte ein
Planungsforum geschaffen werden, das sich auf Parteien und
Fachvereinigungen abstützt.

Die Problemstellungen sind öffentlich zu diskutieren,
nachher alle Phasen des Planungsprozesses. Alternativen
sind zu unterbreiten, wobei auch aussenstehende Gruppen
beauftragt werden sollen, zu Konzepten und Projekten der

Verwaltung Alternatiworschläge zu entwickeln. Die in den

Planungsprozess eingebaute Information wird eine echte
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit
ermöglichen und zu Entscheiden führen, die einen
allgemeinen Konsens ausdrücken. Der Vorstand der ZBV
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